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Meine Frau erreicht in zwei Jahren das ordentliche Rentenalter. 6,8 Prozent gekürzt würden und welche weiteren Folgen zu er-
Nun möchte ich wissen, ob die Renten um 3,4 Prozent oder um warten sind, wenn meine Frau zwei Jahre früher in Rente ginge.

AHV-RATGEBER

Folgen des Rentenvorbezugs

der Ehefrau

Dr. iur. Rudolf Tuor leitet seit

1977 eine kantonale AHV-Aus-

gleichskasse. Er ist mit Pro Se-

nectute in verschiedenen Funk-

tionen verbunden.

Ordentliches Rentenalter

Frauen: Rentenalter 64 Männer: Rentenalter 65

Gültig ab 2005 Gültig seit 1948

Renten sollten drei bis vier Monate vor dem Bezug angemeldet werden, damit die Berechnung
rechtzeitig erfolgen kann.

RentenVOrbeZUg «früher pens/on/erf gekürzte Rente»

Frauen: Jahrgang Vorbezug Kürzung Männer: Vorbezug Kürzung
möglich für möglich für

1942-1947 1 Jahr 3,4% 1 Jahr 6,8%
2 Jahre 6,8% 2 Jahre 13,6%

ab 1948 1 Jahr 6,8%
2 Jahre 13,6%

Ein Vorbezug ist nur für ganze Jahre möglich und sollte drei bis vier Monate vorher, spätestens
vor Ende des Monats, in dem das entsprechende Altersjahr erfüllt wird, geltend gemacht werden.

Rentenaufschub «später pens/'on/'erf höhere Rente»

Aufschub 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre

Rentenzuschlag +5,2% +10,8% +17,1% +24% +31,5%

Ein Aufschub ist bereits bei Erreichen des ordentlichen Rentenalters geltend zu machen, wobei
die Dauer des Aufschubes nicht zum Voraus verbindlich festgelegt werden muss.

Mehr Informationen zum Rentenalter und zur Rentenhöhe finden sich in den Merkblättern über Leistungen,

die im Internet unter www.ahv.ch abgerufen werden können.

a. Flexibles Rentenalter
in der AHVab 2005
In der AHV gilt ab 2005 für Frauen

das ordentliche Rentenalter 64.

Bei Rentenvorbezug werden die

Renten je nach Jahrgang unter-
schiedlich gekürzt, wie die neben-

stehende Tabelle zeigt.

b. Beitragspflicht
Die AHV ist eine Volksversiche-

rang und erfasst nicht nur Er-

werbstätige (Arbeitnehmende
und Selbstständigerwerbende),
sondern auch nicht erurerbstätige

Personen in der Schureiz.

- Beiträge aus Brurerbstätigkeit:
Die Beitragspfücht für Erwerbs-

tätige dauert grundsätzlich vom
1. Januar nach erfülltem 17. AI-

tersjahr bis zur Aufgabe der Er-

werbsfätigkeif, also allenfalls über

das ordentliche Rentenalter hi-

naus. Allerdings wird bei Erwerbs-

tätig/ceit int PentenaZfer ein Frei-

betrag von 1400 Franken im
Monat oder 16800 Franken im
Jahr gewährt.

Beispiel: Eine Person mit Er-

werbseinkommen von 50000

Franken im Jahr schuldet bis zum
Rentenalter AHV-Beiträge auf
dem gesamten Einkommen. Im
Rentenalter sind nur noch AHV-

Beiträge auf 33200 Franken (CHF

50 000.- abzüglich Freibetrag von
CHF 16800.-) geschuldet. Der

Freibetrag wird aufgrund des AI-

ters bestimmt und ist unabhängig
davon, ob jemand AHV-Renten

bezieht oder nicht.

AHV-Beiträge von Erwerbstäti-

gen richten sich nach Höhe des

Einkommens und danach, ob eine

selbstständige oder unselbststän-

dige Erwerbstätigkeit vorliegt. Die-

selbe Person kann im gleichen Zeit-

räum sowohl aus selbstständiger

als auch aus unselbstständiger

Tätigkeit beitragspflichtig sein.

- Beiträge von Mchterwerbstäti-

gen: Die Beitrgjpp/Kcht nicht

SWISS iFfl
Neuigkeiten und Service von
Zeitlupe und Pro Senectute
im Teletext ab Seite 570.

erwerbstätiger Personen in der

Schweiz dauert vom 1. Januar
nach erfü/ifem 20. Aitersfahr bis

zum ordentlichen Rentenalter.

Personen, die nach erfülltem 20.

Altersjahr kein Erwerbseinkom-

men haben, eine Erwerbstätigkeit
unterbrechen oder aufgeben,
schulden grundsätzlich AHV-

Beiträge als Nichterwerbstätige.
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RATGEBER | AHV

Wird bis zum Rentenalter nicht

jedes Jahr wenigstens der AHV-

Mindestbeitrag erreicht, ent-

stehen Beitragslücken, die in der

Regel zur Kürzung späterer Leis-

tungen führen.

Um Beitragslücken zu ver-
meiden, ist vor allem bei Zange-

rem Erurerbsunferbruch, etwa

wegen Krankheit oder Unfall,
bei Vollzeitausbildung, längerem

Auslandaufenthalt, vollzeitlicher

Haushaltführung oder bei Aus-

Steuerung nach Arbeitslosigkeit,
die AHV-Beitragsp/Zichf abzu-

klären. AHV-Beiträge von Nicht-

erwerbstätigen werden nach den

«sozialen Verhältnissen» (Art. 10

Abs. 1 AHVG), also aufgrund von

Vermögen und 20fachem Renten-

einkommen, bestimmt.

Nähere EinzeZbeiien zur Bei-

tragsp/Zichf und Beifragshöhe ent-

halten die entsprechenden Merk-

blätter über die Beiträge, die im

Internet unter www.ahv.ch ab-

gerufen werden können.

c. Weitere Auswirkungen
des Rentenvorbezugs
Der Kürzungsbetrag nach Vorbe-

zug wird auch bei der PZa/önie-

rung des gemeinsamen Renten-

anspruc/is von EheZeufen be-

rücksichtigt. Damit wirkt sich der

Rentenvorbezug eines Ehegatten

indirekt auch auf den anderen

Ehegatten aus, solange beide Ehe-

gatten leben.

Schliesslich sind die Steuer-

Ziehen Auswirkungen zu beach-

ten, werden doch AHV-Renten zu
100 Prozent besteuert. Wennnicht

gleichzeitig andere Einkommen

wegfallen, führt ein Vorbezug der

Renten zu entsprechender Er-

höhung des steuerpflichtigen Ein-

kommens. Umgekehrt könnte ein

Rentenaufschub je nach Steuer-

progression zu entsprechenden

Entlastungen führen.

Für Versicherte mit kleinen Ein-

kommen oder Sozialhilfe könnte
ein Rentenvorbezug allenfalls zur
Verbesserung der Wirtschaft-

liehen Lage führen, besteht doch

auch bei Vorbezug von Alters-

renten ein Anspruch auf Er-

gänzungsleistungen zur AHV

(EU Dabei wird die Kürzung
der vorbezogenen Rente über EL

ausgeglichen, womit ein Renten-

vorbezug auch für Personen in
bescheidenen wirtschaftlichen
Verhältnissen ermöglicht wird.

d. Zusammenfassung
Diese Ausführungen zeigen, dass

beim Entscheid über einen Ren-

tenvorbezug zahlreiche Aspekte

zu berücksichtigen sind. Der Ent-

scheid über einen Vorbezug der

AHV-Rente richtet sich nach den

konkreten Bedürfnissen und ist

allein von den Versicherten zu
treffen. Wenn die AHV-Renten für
den Lebensunterhalt benötigt

werden oder gleichzeitig andere

entsprechende Einkommen weg-
fallen, kann ein Vorbezug trotz
der dauernden Rentenkürzung
durchaus sinnvoll sein.

Da Ihre Frau 1943 geboren wur-
de, erreicht sie das ordentliche

Rentenaltermit 64 Jahren, also im
Jahr 2007. Sie kann die AHV-Ren-

te früher beziehen, doch würden
die Renten bei Vorbezug von
einem Jahr um 3,4 Prozent, bei

zwei Jahren um 6,8 Prozent

gekürzt. Vorbezogene Renten

werden dauernd gekürzt, das

heisst bis zum Tod der renten-

berechtigten Person. Die prozen-
tuale Kürzung wirkt sich auch auf

künftige Rentenerhöhungen aus.

INSERAT
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